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Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
Umbesetzung in Ausschüssen und Berufung eines Bürgermitglieds im Sport- und 
Grünflächenausschuss 
 
 
1. Folgende Umbesetzungen in den Ausschüssen werden entsprechend der Mitteilung der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen festgestellt: 
 
Verwaltungsausschuss, stellvertretendes Mitglied: Ratsherr Burkhard Plinke 
Finanz- und Personalausschuss: Ratsherr Karl-Heinz Kubitza.  
Sozialausschuss: Karl-Heinz Kubitza 
 
2. Anstelle von Herrn Karl-Heinz Kubitza wird  
 
Herr/Frau _________________________________ 
 (Vorschlagsrecht Fraktion Bündnis90/DIE Grünen) 

 
als Bürgermitglied in den Sport- und Grünflächenausschuss berufen. 
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Gemäß § 51 Abs. 9 Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO) können Fraktionen 
Ausschussmitglieder, die sie benannt haben, durch andere Ratsfrauen oder Ratsherren 
ersetzen, wenn die Mitgliedschaft des Ausschussmitgliedes im Rat endet. Gemäß § 51 Abs. 
5 NGO stellt der Rat die Umbesetzung in den Ausschüssen durch Beschluss fest.  
 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat folgende personelle Veränderungen in den 
Ausschüssen mitgeteilt, die sich durch das Ausscheiden von Ratsfrau Gisela Witte ergeben: 
 
Ratsherr Burkhard Plinke übernimmt den stellvertretenden Sitz im Verwaltungsausschuss, 
Ratsherr Karl-Heinz Kubitza übernimmt die Sitze im Finanz- und Personalausschuss sowie 
im Schulausschuss. 
 
Nach § 51 Abs. 7 Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO) kann der Rat neben 
Ratsfrauen und Ratsherren auch andere Personen zu Mitgliedern seiner Ausschüsse 
berufen (Bürgermitglieder). Gemäß § 51 Abs. 9 Satz 3 können Fraktionen 
Ausschussmitglieder, die sie benannt haben durch andere Ausschussmitglieder ersetzen. 
Die Ausschussbesetzung stellt der Rat durch Beschluss fest. 
 
Die Fraktion  Bündnis 90/Die Grünen hat mitgeteilt, dass Herr Karl-Heinz Kubitza als 
Bürgermitglied im Sport- und Grünflächenausschuss ausscheidet und bis zur Ratssitzung 
ein/e Nachrücker/in benannt wird. 
 
 
Gez. 
 
 
Dr. Hoffmann 


